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 Schaffhausen, 23. Januar 2019

Vernehmlassung betreffend Ausführungsrecht zum Gesundheitsberufegesetz (GesBG); 

Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2018 haben Sie die Kantone zu einer Vernehmlassung in oben 

erwähnter Angelegenheit eingeladen. Ihre Einladung wurde zuständigkeitshalber an das Depar-

tement des Innern weitergeleitet. Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und 

lassen uns wie folgt vernehmen:  

 

Wir begrüssen die vorliegenden Entwürfe der Verordnungen zum GesBG insgesamt. Dies in 

Übereinstimmung mit der Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorin-

nen und -direktoren GDK vom 26. November 2018, welcher wir uns vollumfänglich anschliessen. 

Folgende Punkte möchten wir besonders hervorheben: 

1. Es ist erfreulich, dass die Regeln in Bezug auf die Bewilligungspflicht und Registrierung 

bei den verschiedenen Gesundheitsberufen aufeinander abgestimmt werden. 

2. Es ist zu begrüssen, dass der Bundesrat das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) mit der 

Führung des Registers für Gesundheitsberufe (GesReg) beauftragt hat. 

3. Höhere als die für eine Erfassung gemäss Art. 12 Abs. 2 GesBG erforderlichen Bildungs-

abschlüsse sollen im GesReg sichtbar bleiben. Gesundheitsfachpersonen mit einem 

Master-Abschluss (z.B. Master of Science in Pflege oder Physiotherapie) werden sonst 

beim Übergang vom NAREG ins GesReg in Bezug auf ihren Bildungsabschluss herun-

tergestuft (Art. 5 Abs. 1 Bst. f Registerverordnung GesBG). 
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Für die Kenntnisnahme und die wohlwollende Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken 

wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Der Departementsvorsteher 

   

Walter Vogelsanger, Regierungsrat 

 

Kopie z.K.: 

– Gesundheitsamt 
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Schwyz, 22. Januar 2OI9

Ausf ührungsrecht zum Gesu ndheitsberufegesetz

Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 10. Oktober 2OI8 unterbreiten Sie uns die Entwürfe zum Ausführungsrecht des

Bundesgesetzes über die Gesundheitsberufe vom 30. September 2016 (Gesundheitsberufegesetz,

GesBG, SR 811.21) und den damit einhergehenden Teilrevisionen der Verordnungen zum Medizi-

nalberufe- und Psychologieberufegesetz zur Vernehmlassung.

Der Regierungsrat begrüsst die vorliegenden Entwürfe der Verordnungen zum GesBG insgesamt und

schliesst sich grundsätzlich der Stellungnahme der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Ge-

sundheitsdirektorinnen und -direktoren vom 9. November 2018 an.

Konkret beantragt der Regierungsrat, den im Register für Gesundheitsfachpersonen genannten Be-

willigungsstatus ebenfalls in der Registerverordnung GesBG, der Registerverordnung MedBG und der

Registerverordnung PsyG zu verwenden. Es ist insbesondere aus Patientensicht verwirrend, wenn der

Status ,,keine Bewilligung" mehrdeutig und in den Registern nicht einheitlich verwendet wird.

Unsere Kontaktperson für Rückfragen ist: Dr. med. Claudio Letta, Kantonsarzt (claudio.letta@sz.ch,

041 819 1607).



Wir danken lhnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Aufnahme unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüssen

lm Namen des Regierungsrates:

'fuL t^
Kaspar Michel

Landammann

Dr. Mathias E. Brun

Staatsschreiber
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Vernehmlassung  des  Bundes: Ausführungsrecht zum Gesundheitsberufegesetz 
(GesBG) vom  30.  S eptember  2016  (Gesundheitsberufekompetenzverordnung, R egister-
verordnung GesBG, Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung); Teilrevis ion  der  
Medizinalberufeverordnung, R egisterverordnung MedBG, Psychologieberufeverord-
nung, R egisterverordnung PsyG. 
S tellungnahme  des  K antons Bern 

S ehr geehrter Herr Bundesrat 
S ehr geehrte Damen und Herren  

Der  R egierungsrat dankt für  die  Möglichkeit zur S tellungnahme.  

1 	Grundsätzliches  

Der  R egierungsrat begrüsst grundsätzlich das neue Ausführungsrecht  des  Gesundheitsberu-
fegesetzes vom  30.  S eptember  2016  und  die  damit einhergehenden Teilrevisionen  der  Ver-
ordnungen zum Medizinalberufe- und Psychologieberufegesetz. 

Allerdings sollte aus sozialpolitischer S icht eine grössere Durchlässigkeit ermöglicht und ein 
stärkerer Fokus auf  die  Validierung  von  Kompetenzen gelegt werden. Insbesondere sind  die  
Anerkennungsverfahren für ausländische Diplome überreguliert. Ausserdem sind damit sehr 
lange Bearbeitungszeiten und hohe Kosten verbunden.  E s  sind pragmatischere und kosten-
günstigere Prozesse und Vorgaben sowie eine grössere Marktorientierung anzustreben, weil 
sich ansonsten  der  Fachkräftemangel verstärken wird. 
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Der  R egierungsrat  des  Kantons Bern  

2 	Gesundheitsberufekompetenzverordnung 

Der  R egierungsrat begrüsst grundsätzlich  die  neuen Bestimmungen.  

Da die  allgemeinen und berufsübergreifenden Kompetenzen bereits im Gesetz verankert sind, 
decken  die in der  Verordnung angesiedelten berufsspezifischen Kompetenzen alle wesentli-
chen Punkte ab. Natürlich besteht keine absolute Analogie  der  geforderten Kompetenzen zwi-
schen  den  einzelnen Berufen, aber  die  Unterschiede sind inhaltlich begründet —   es  bestehen 
tatsächlich Unterschiede zwischen  den  Berufen. 

Daneben begrüsst  der  R egierungsrat ausdrücklich  die  verbindliche Definition  der  Kompeten-
zen für  den  Pflegeberufsabschluss. E ine einheitliche Ausbildungsqualität wird zu einer ent-
sprechenden Leistungsqualität führen. Gerade im Hinblick auf  die  Pflegequalitätsentwicklung 
sind  die  erworbenen Kompetenzen sehr wertvoll. 

Angesichts  der  grossen Bedeutung  der  lnterprofessionalität  in der  Ausübung und Ausbildung  
in  allen Gesundheitsberufen ist zudem eine E rgänzung  der  Kompetenzen bei allen Gesund-
heitsberufen zu prüfen.  Die  Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorstudiengangs 
müssen fähig sein,  in der  interprofessionellen Zusammenarbeit  die  fachspezifische S ichtweise 
sowie das berufsspezifische Wissen einzubringen,  die  Angehörigen anderer Berufe zu res-
pektieren, sich  an  gemeinschaftlichen E ntscheidungsfindungen zu beteiligen und auf gemein-
same Ziele ausgerichtet mit anderen effizient und effektiv zusammen zu arbeiten.  

3 	R egisterverordnung GesBG  

Die  Bestimmung  des  S R K als registerführende S telle begrüsst  der  R egierungsrat ausdrück-
lich.  Der  Betrieb  des  NAR E G und  des  GesR eg durch dieselbe  Organisation  ermöglicht  es,  das 
Fachwissen und  die  weitreichenden E rfahrungen  des  S R K  in der  Bildung  der  Gesundheitsbe-
rufe und  in der  R egisterführung zu nutzen und S ynergien auszuschöpfen. 

Auch  erscheint  es  wichtig, dass eine hohe  Analogie  zwischen NAR E G  und  GesR eg ange-
strebt wird. Dabei ist zu gewährleisten, dass  der  Grundsatz, dass  der  höchste Abschluss im 
R egister ersichtlich ist,  in  beiden R egistern gleich angewendet wird. Basierend auf dem An-
hang zur IKV  (Art.  12ter Absatz  1)  werden im NAR E G nicht nur Personen  mit  Bachelor-
Abschlüssen, sondern auch  mit  einem Abschluss als « Master  of S cience» in den  entspre-
chenden FH-S tudiengängen erfasst. Für  die  Ö ffentlichkeit ist jeweils nur  der  höchste Ab-
schluss ersichtlich. Damit Gesundheitsfachpersonen  mit  einem Master-Abschluss im Zuge  
des  Ü bergangs vom NAR E G ins GesR eg  in  Bezug auf ihren Bildungsabschluss nicht herun-
tergestuft werden, sollte  der  Master-Abschluss weiterhin sichtbar bleiben, z.B. indem im Be-
schreibungsfeld ein entsprechender Hinweis eingefügt wird, selbst wenn für  die  E rteilung ei-
ner Berufsausübungsbewilligung nur  die  Abschlüsse nach Artikel  2  Absatz  2  Buchstabe  a  
GesBG  relevant  sind.  

4 	Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung 

In der  Anerkennungsverordnung ist eine Bestimmung aufzunehmen, wonach ein Vergleich  
von  ausländischen Bildungsabschlüssen mit altrechtlichen Abschlüssen stattfinden kann. Aus 
Versorgungsgründen ist diese Möglichkeit vorzusehen. 
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Der  R egierungsrat  des  Kantons Bern  

5 	Teilrevis ion  der  Medizinalberufeverordnung, R egisterverordnung MedBG, 
Psychologieberufeverordnung, R egisterverordnung PsyG 

Keine Bemerkungen.  

6  Müsste aus unserer S icht das vom S R K  anerkannte Diplom  in  Gesundheits-
und K rankenpflege Niveau  I,  DN  I  ohne Zusatzausbildung  in  Artikel  6  GesBAV 
aufgenommen werden?   

Die  Bewilligung zur Berufsausübung  in  eigener fachlicher Verantwortung basiert auf berufli-
chen Kompetenzen,  welche  in  reglementierten Ausbildungen im R ahmen  der  S chweizeri-
schen Bildungssystematik Gesundheit erworben wurden. Das Kompetenzprofil  der  Diplomni-
veau  I  (DN  I)-Ausbildung  in  Gesundheits-  und  Krankenpflege war gemäss  den  "Bestimmun-
gen für  die  Diplomausbildungen  in  Gesundheits-  und  Krankenpflege" (S chweizerisches  R otes  
Kreuz (S R K),  1992)  darauf ausgerichtet,  die  Pflege  in  S ituationen  mit  voraussehbaren E nt-
wicklungen  und  kontinuierlichem Verlauf zu gewährleisten,  in  denen  die  erworbenen Kompe-
tenzen direkt anwendbar  und  übertragbar sind (R outinehandlungen). Im Gegensatz dazu 
wurden diplomierte Pflegefachpersonen  mit  einer Diplomniveau  II-Ausbildung zur Durchfüh-
rung  der  Pflege  in  komplexen, sich rasch ändernden, nicht voraussehbaren S ituationen befä-
higt,  in  denen  die  E ntwicklung neuer Lösungswege erforderlich sind. Aufgrund  des  sich unter-
scheidenden Kompetenzprofils sind nur Pflegefachpersonen  DN  ll zum Tragen  des  Titels dip-
lomierte/r Pflegefachfrau/-mann Höhere Fachschule  (HF)  berechtigt. 

Angesichts  des  steigenden Bedarfs  an  Pflegefachpersonen und  des  hohen Anteils  an  Perso-
nen mit ausländischem Diplom sind zwar möglichst pragmatische Lösungen anzustreben. 
Dem R egierungsrat ist bewusst, dass Personen,  die  über  den  Abschluss  DN  I  verfügen und  
die  verlangte Zusatzausbildung nicht absolviert haben (z.B. weil sie aus familiären Gründen 
längere Zeit ihre Tätigkeit nicht ausgeübt haben), nun ein  Alter  erreicht haben dürften, das  die  
Forderung nach einem neuerlichen S chulbesuch schwierig macht. Daher besteht tatsächlich  
die  Gefahr, dass diese Personen, sobald sie  in  eigener fachlicher Verantwortung tätig sein 
wollen und damit eine Berufsausübungsbewilligung benötigen,  den  Gesundheitsbereich ver-
lassen.  Dies  umso mehr, da  es  sich gemäss dem S R K häufig um Pflegefachpersonen  DN  I in 
der  Langzeitpflege handelt, wo schon heute S chwierigkeiten bestehen, genügend diplomiertes 
Pflegepersonal zu rekrutieren und  in  Zukunft noch mehr solches Personal benötigt wird. 

Auf  der  anderen S eite erachtet  es der  R egierungsrat aus bildungspolitischen Gründen aber 
als unabdingbar, weiterhin  an  einer Zusatzausbildung (Ä quivalenzverfahren HF) festzuhalten. 
Zur Berufsausübung  in  eigener fachlicher Verantwortung sind gemäss geltendem bernischen 
R echt nur diplomierte Pflegefachpersonen zugelassen,  die  über mindestens eine HF-Titel-
Berechtigung verfügen. Mit  der  Zulassung bzw. Bewilligung zur Berufsausübung  in  eigener 
fachlicher Verantwortung übernehmen diplomierte Pflegefachpersonen  die  Verantwortung für 
sämtliche sich ihnen stellende Pflegesituationen. Gemäss  den  damaligen Ausbildungsbe-
stimmungen  des  S R K wurden Pflegefachpersonen mit einer  DN  1-Ausbildung dazu nicht befä-
higt. Im Kanton Bern mussten daher bisher alle  DN  I  Absolventinnen und Absolventen eine 
Zusatzausbildung absolvieren, um als  DN  Il  bzw. als Diplomierte Pflegefachpersonen HF an-
erkannt zu werden. Gegenüber dieser Personengruppe wäre eine Titelvergabe ohne Auflagen 
ungerecht und würde wohl zu sehr viel Unruhe und Unsicherheiten führen. 
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I. v 

Der  R egierungsrat  des  Kantons Bern  

Die  Bewilligung zur Berufsausübung ist ein zentrales E lement, um  die  Qualifikationen  der  ver-
antwortlichen Pflegefachpersonen und damit  die  Qualität  der  stationären und ambulanten 
Pflege sicherzustellen und darf nicht als  Instrument  zur Beeinflussung  des  Arbeitsmarktes 
missbraucht werden.  Der  R egierungsrat fordert daher eine Zusatzausbildung als  Passerelle  
von  DN  I  zu HF  Pflege. Dabei könnte auch wiederum eine Zusatzausbildung im R ahmen  von 
40  Tagen konzipiert werden, welche  in  früheren J ahren sehr erfolgreich auch im Kanton Bern 
angeboten worden ist.  

Der  R egierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  R egierungsrates  
Der  Präsident 	 Der  S taatsschreiber 

Christoph Neuhaus 	 Christoph  Auer  
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